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Heim- und Geländeordnung  
 
 
Wichtige Zeiten 
 
11:45 - 12:00 Uhr Postausgabe  in der Küche  
13.00 - 14.30 Uhr Mittagsruhe  
22.00 - 07:00 Uhr Nachtruhe  
 
Über Verpflegungszeiten und Öffnungszeiten des Kiosks  
werden Sie bei Ihrer Anreise informiert. 
 
 
Mahlzeiten 
 
Das Waldheim am Brahmsee bietet seinen Gruppen eine Vollverpflegung. Selbstversorgung 
ist nicht vorgesehen. 
 
Für die Mahlzeiten stehen den Gruppen eigene Räume und Plätze zur Verfügung. Den 
Ablauf der Versorgung mit Speisen und Getränken sprechen Sie bitte mit der Küchenleitung 
ab. Informationen dazu erhalten Sie auch durch unser „Küchen-ABC“.  
 
 
Sauberkeit und Ordnung 
 
Die Häuser, Hütten und Zeltplätze sind bitte von den Gruppen während Ihres Aufenthaltes 
sauber zu halten. Die Gasträume sind bei Abreise besenrein zu hinterlassen und die 
Zimmer- und Sanitärraum-Mülleimer zu entleeren.  
 
Müllbehälter, Reinigungsmittel und -geräte stehen in ausreichender Menge bereit.  
 
 
Notfälle, Erste Hilfe und sonstige, ärztliche Verso rgung  
 
Notruf-Hinweise finden Sie an den Badestellen und an den Aushängen in den Unterkünften. 
Erste-Hilfe-Material erhalten Sie im Notfall in der Zentralküche und im Büro.  
 
Bei Notrufen bitten wir Sie, eine Person zur Einweisung von Polizei, Feuerwehr, Arzt oder 
sonstigen Rettungsdiensten an der Zufahrt zu unserem Betriebshof (Flaggen Überdachung) 
zu platzieren und die Heimleitung unverzüglich in Kenntnis zu setzen.  
 
Eine Liste von Ärzten und Krankenhäusern dieser Region finden Sie in der Hausmappe Ihres 
Leiterzimmers.  
 
 
Seenutzung 
 
Das Baden, Befahren des Brahmsees und Angeln wird durch die Seenutzungsordnung 
geregelt. Sie ist Bestandteil dieser Hausordnung.  

Evangelisches Jugendfreizeitheim 

Waldheim am Brahmsee 
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Lagerfeuer 
 
Lagerfeuer dürfen nur nach vorheriger Absprache mit der Heimleitung auf den vorhandenen 
Feuerstellen durchgeführt werden. Die Sicherheitshinweise sind zu beachten.  
 
 
 
Befahren des Geländes und Abstellen von Fahrzeugen 
 
Das Befahren des Geländes ist grundsätzlich nicht gestattet. Soweit dies zum Be- und 
Entladung bei An- und Abreise erforderlich ist, erfolgt das Befahren in Absprache mit der 
Heimleitung. Nehmen Sie bitte Rücksicht auf spielende Kinder und fahren nur mit 
Schrittgeschwindigkeit (5 km/h).  
 
Bitte stellen sie Ihre Fahrzeuge nur auf dem gekennzeichneten Parkplatz ab. Wir weisen 
darauf hin, dass zur Freihaltung von Rettungswegen falsch abgestellte Fahrzeuge zu Lasten 
des Fahrzeughalters abgeschleppt werden können.  
 
 
 
Gruppenleiterbesprechungen 
 
Während der Sommermonate lädt die Heimleitung mindestens einmal wöchentlich zu einer 
Besprechung über Organisationsfragen ein. Ort und Termin werden durch die Heimleitung 
bekannt gegeben. 
 
 
 
Besondere Hinweise 
 
+ Unsere Gäste in den Häusern und Hütten werden gebeten, dreiteilige Bettwäsche  oder  
   alternativ einen Schlafsack mit Bettlaken zu nutzen. Bettwäsche kann gegen einen  
   Kostenbeitrag im Waldheim entliehen werden. 
+ Zeltgruppen  bringen bitte gruppeneigene Zelte  
   sowie Essgeschirr, Besteck, Decken oder Schlafsäcke mit. 
+ Bitte nutzen Sie in allen Sanitärbereichen eigene Handtücher und Seife .  
+ Das Rauchen ist auf dem Gelände sowie in den Häusern und Hütten grundsätzlich nicht  
   gestattet. Die Möglichkeit zum Rauchen besteht nur an extra ausgewiesenen  
   Raucherplätzen.  
+ Wir bitten um verantwortungsvollen Umgang mit alkoholischen Getränken .  
+ Hunde  dürfen nur nach Absprache mit der Heimleitung und unter besonderen  
   Voraussetzungen mitgebracht werden. Es besteht auf dem gesamten  
   Heimgelände Leinenzwang.  
+ Betreten Sie bitte keine Privatgrundstücke‚ Schonungen und Neuanpflanzungen.   
+ Küche, Betriebshof und Personalräume sind nicht-öffentliche Bereiche.  
   Sie dürfen nur mit Erlaubnis des Waldheim-Teams betreten werden.  
+ Beschädigtes oder zerstörtes Inventar  und zerbrochenes Geschirr sowie Beschädigungen  
   der Häuser, der Block- und Ferienhütten oder des Geländes müssen wir den Gruppen in  
   Rechnung stellen. 
+ Die Leiter/innen der Gruppen sorgen für die Einhaltung dieser Heimordnung. 
 
 
Waldheim am Brahmsee, 17. August 2010        
 
Der Vorstand 
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